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Die bauliche Verunstaltung
von Stadt und Land.

Vou Stadtbaurat Brugger. Beuthen O.-S.
(SchJua zu Nr. 79 und 81.)

E s kann ferner vorschreiben, daß di
 baupoIizeiJiche Geneh.migung zur Ausführung baulicher Anderungen an einzelnen
Bauwerken von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
und zur Ausfühmng von Bauten und baulichen Änderungen
in der Umgebu.ng solcher Bauwerke zu versagen ist, wenn Ihre
Eigenart oder der Eindruck, den sie hervorrufen, durch die
Bauausführung beeinträchtigt werden würde.

Es müssen also diese Straßen und Plätze, diese einzelnen
Bauwerke, im Ortsstatut bestimmt bezeichnet werden, und sie
müssen eine geschichtliche oder künsterische Bedeutung haben.
Eine geschichtliche Bedeutung wird dann vorliegen, wenn
Straßen und Plätze hinsichtlich aller oder einzelner der an
ihn.::n liegenden Gebäude das Gepräge eines geschichtlichen
Zeitabschnittes aufweisen. Ein Straßen
 oder PlatzbiId aus der
ersten Häfte des 19. Jahrhunderts z. B. kann woh1 unbedenk
Hch als geschichtlich angesprochen werden. Eine künstlerische
Bedeutung kann auch neu anzulegenden Straßen und Plätzen
zugemessen werden, auch z. B. der Umgebung einer neuen
K.irche, eines neuen Rathauses oder anderer öffentlicher Ge
bäude. Man wird also je nach der Lage der örtlichen Ver
hältnisse im Ortsstatut vorschreiben, daß die UmrißIinien der
Dächer und Brandmauern, Schornsteine, Auf; und Vorbauten
sowie die zu verwendenden Baustoffe und Farben und die
Höhe der Gebäude dem Orts; und Straßencharakter, den Nach;
bargebäuden und den nach 
 2 zu schützenden Bauwerken sich
anpassen müssen. Man wird auch im Umfang des 
 2 dieses
Ortsstatuts die Ausführung von flachen I.:ächern, Pappdächern
und Trapezdächern untersagen können. Die Bedeutung des
2 dieses Ortsstatuts wenigstens für die wichtigsten Teile
Jhres Stadtbildes wird Ihnen nunmehr nach meinen Ausführungen
über die Raumform und die Baustoffe klar vor Augen stehen.
Die einzige Schranke besteht darin, daß Vorschriften, welche
über den Zweck der Wahrung der Eigenart des Orts; oder
Straßenbildes hinausgehen, dem Gesetze zuwiderlaufen würden:

Im @ 3 behande1t das Gesetz die Reklameschilder. Es
kann nämlich im Ortsstatut vorgeschrieben werden, daß die
Anbringung von Reklameschildern, Schaukästen. Aufschriften
und Abbildungen der Genehmigung der Polizeibehörde bedarf.
Ist dies geschehen, so kann die Genehmigung versagt werden,
wenn durch die Anbringung Straßen oder Plätze der Ortschaft
oder das Ortsbild gröblich verunstaltet werden würden, oder
wenn in bestimmt bezeichneten Straßen von geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung die Eigenart des Orts; oder
Straßenbildes beeinträchtigt werden würde, oder wenn durch
die Anbringung an einzelnen Bamverken von geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung oder in ihrer Umgebung Ihre
Eigenart beeinträchtigt werden würde. In den meisten der er
lassenen oder im Entwurf vorliegenden Ortsstatute der Städte
hat dieser Paragraph Aufnahme gefunden. leh empfehle bei
einer Handhabung besondere Milde. EInmal erfordert das
gewerbliche Leben eine gewisse Reklame, zum andern wird
dadurch keine bleibende bauliche Substanz geschaffen. Auf
diese aber müssen wir In erster Linie unser Augenmerk
richten.

Nach 
 4 des Gesetzes können durch Ortsstatut für die
Bebauung bestimmter Flächen, wie Landhausviertel und Pracht
straßen besondere, über das sonst baupolizeiJich zuJässige Maß

hinausgehende Anforderungen gestellt werden. Da wir nun den
Umfang der Landhausviertel in unserer Po!iz:eive
ordnu
g für
eine abgestufte Bebauung zu bestimmen in der Lao-e sind so
erhalten wir hier durch das Ortsstatut die Möglichkeit. in
weiteren bestimmten Stadtgebieten, welche außerhalb des
Rahmens von @ 2 stehen, gegen die Vcrunstaltaltung durch die
beschriebene schlechte Raumform und die schlechten ßaustoffe
anzukämpfen. Eindringlich möchte ich Ihnen hierbei aHerdings
ans Herz legen, sich nur auf die Forderung guter Gesamtver
hältnisse der Raumform und auf die Forderung guter, zwcck
entsprechender Baustoffe zu heschränkcn, keinesfa!1s aber hohlen
Prunk und leere Scheinkunst zu verlangen.

Der 
 5 des Geset7.es bestimmt, daß der Beschlußfassuno
Über das 
 Ortsstatut in den fällen der @@ 2 und 4 eine An'=.:
hörung Sachverständiger vorauszugehen hat. Das ist bei der
hervorragenden ßedeutung des Ortsstatuts wohl sc!bstver
ständlich.

Der @ 6 des Gesetzes, der letzte, unser Ortsstatut be.
treffende - denn @ 7 bezieht sich auf die selbständigen Guts;
bezirke - besagt, daß mangels anderer Bestimmungen im
Ortsstatut, vor ErtciIung oder Versagung der Genehmigung
Sachverständige und der Gemeindevorstand zu hören sind.
Will die Baupollzcibchörde die Genehmigung gegen den Antrag
des Gemeindevorstandes erteilen, so hat sie ihm dieses durch
Bescheid mitzuteilen. Gegen den Bescheid steht dem Ge.
meindevorstand innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde zu. Die Anhörung der Sachverständi
en er
folgt in den mir bekannt gewordenen Ortsstatuten und Ent
würfen zu solchen in verschied.ener Weise. Teils werden be.
sondere AusschÜsse hierfür gebildet, teils sind, wie z. e, in
Barmen, nur zwei Sachverständige zu hören. - Damit wären
wir am Ende des zweiten Teils des Gesetzes und damit am
Ende unseres Ortsstatuts.

Der dritte Tell, 
 8, der letzte Paragraph des Gesetzes,
erteilt dem Regierungpräsidenten die Befugnis, mit Zustimmung
des Bezirksausschusses für landschaftlich hervorra
endc Teile
des Regierungsbezirks vorzuschreiben, daß die baupolizeiliche
Genehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen Ände
rungen außerhalb der Ortschaften versagt werden kann, \,vcnn
dadurch das Landschaftsbild gröblich verunstaltet würde und
dies durch die Wahl eines anderen Bauplat.les oder eine
andere Baugestaltung oder die Verwendung anderer Baustoffe
vermieden werden kann. \Vir sehen also: die Gegend mllß
landschaftlich h'ervorragend sein - das gehobene t-Ieimats
gefühl der Bewohner allein tut es nicht - das zu schützende
Gebiet muß genau bezeichnet und bekannt gemacht werden,
die abzuwendende Verunstaltung muß gröblich sein. Das sind
Voraussetzungen, die eine wirkungsvolle Beeinflussung des Bau
wesens im Landschaftsbilde auf dem Wege des Zwanges kaum
erhoffen lasset1- Ausgeführte gewerbliche Anlagen in ver
schiedenen Teilen des Reichs zeigen uns aber schon heLlte,
daß auch solche Anjagen ohne nennenswerte .Mehrkosten in
gefälJiger, die Landschaft nicht verunsta1tender form ausgeführt
werden können. Auch unsere oberschlesischen Gewerkschaften
haben angefangen, sich tüchtige, technische Be!räte zur Seite
zu stellen, die sich sicherlich dem schwellenden Strome der
Zeit nicht entgegensteHen werden.

Soweit die negative, versagende Macht der Behörden.
Positive Arbeit, positive erfrischende Schönheit ist damit aller.
dings noch nicht erreicht. Alle Kräfte mÜssen hier zusammen
wirken, um diesem ZicJe näher zu kommen. Die l\1inister der
öffentlichen Arbeiten und des Innern haben al1ßerhalb des Ge



des Reiches nicht zurückstehe, damit es auch eine seiner
Bedeutung als Goldkammer Preußens würdige äußere Gestaltung
erfahre.
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setzes vom 15. Ju!i 1907 besondere Maßnahmen gegen die
bau!icJle Verunstaltung in Stadt und Land erlassen. Sie weisen
in ausführlichem Erlaß darauf hin, daß eine Gesundung gegen
über den heutigen Verhältnissen im bürgerlichen und ländlichen
Bauwesen nur zu erwarten ist, wenn der Sinn für das :iatür
liche, sachlich zweckmäßige und einfache schöne neu geweckt
wird und diese Gesinnung in der Vermeidung alles Unechten
und in der Beschränkung des äußeren Aufwandes an Formen
und Schmuckmitteln auf das dem einzelnen Hause nach seiner
Art und ZweckbestilDmung zukommende Maß zur Tat wird.
Sie wÜnschen aufs dringlichste, daß beim bauenden Publikum
die Erkenntnis geweckt und gefestigt wird, daß ein Straßen-,
Stadt- und LandschaftsbiJd, möge es sich auch aus noch so
einfachen und scheinbar anspruchslosen Teilen zusammensetzen,
ein kulturgeschichtliches bbtei! ist, dessen Wert crl(annt LInd
gewürdigt werden muß.

Der große Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur
vereine hat sich eingehend mit der frage beschäftigt; 22 dieser
Vereine haben dk als Verbandsarbeit aufgenommene trage:
"Mit weJchen Mitk!n kann tfnfluß gewonnen werden an die
künstlerische Ausgestaltung privater ßauten in Stadt und Land?"
eingehend beantwortet. Mit seltener FinmÜtigkeit und Wärme
wird hier anerkannt, daß zur Erhaltung der Eigenart und
Schönheit unserer deutschen Stadt-, Dorf- lind Landschatts
bilder auf baulichem Gebiet mehr geschehen musst als seit
ller, denn unwlderbringlich seicn die Werte, die durch Unver
stand, Gleichgültigkeit und rücksichtslose Gewinnsucht der
Kuaur und dem Kunstempfinden wciter Kreise tagtäglich ver
loren gehen, Trotzdem wir technische Hochschulen hätten,
Baugewerkschu!en und Fortbildungsschulcn, sei die Venm
staltung und künstlerische lJnkultur in unsere Zeit eingezogen,
die in betrübendem Gegensatz stehe LU fruheren Zeiten, die
diese Schulen nicht hatten. Auch der Verein der Architekten
und Ingenieure preußischer Baugewerkschulen kam 7:um Wort
und stellte Leitsätze auf. Leider vermisse ich in denselben
die Forderung, daß das Verständnis für die Baukonstrul(tlonen
an unseren ßaugewerkschulen vertieft werden soll. Sehen wir
doch, \'.rie der junge Baugewerkschüler, kaum von der Schule
gekommen, schon selbständiger Meister wird, oder wie er als
Gehilfe des Bauunternehmers, der wohl ein finanz-, vielleicht
nur ein Pumpgenie ist, der aber nicht einmal Leichnen kann,
fuhrerloser selbständiger bau technischer Leiter wird. Dann
muß er aber das vermögen, was in früheren Zeiten die Über
Jicferung se!bstverständlich bot: Dfe völlig sichere Beherrschung
der Baukollstruktlon. i'iicht mit BIldchenmaien und mil großen
:entwürfen soll er an der Schure die Zeit verbringen, sondern
eindringen soll er in das Wesen IlIcht nur der Grünctungs ,
MaUlcr- und Zimll1erarbeitell, sondern gam. besonders der Dach
decker- und Klempnerarbeiten. I'Iicilt den Unterschied der
Dcckv..cisen des deutschen, französichen und eng!isehen Schiefer
daches soU er an den Schulen unserer Provinz lernen, sondern
in schartei' Umgrenzung, im Sinne von Heimatku!tllr, Heimat
schutz und Heimatkunst ausschließlich nur das Dach seiner
ProvinL SchJcsien, die den schönsten und beständigstcn Dach
stein des ganzen Landes h rvorbringt. Eindringen soll cr in
das Wesen und verstehen Jern n, aus welchen inneren Not
wendigkeiten heraus die Dachbildungen und die Dachausbauten
im Wandel früherer Jahrhunderte die entstandenen Formen
naturnotwendig aufnehmen mußten. Dann wird er das Vor
lagewerk, das ihn nur irre fuhrt, entbehren können, er wird
auch nicht mehr in Versuchung kommen, auf einem und dem
selben Dache Baustoffe verschiedener Herkunft: Zementdach
steine, Falzziegel, Schiefer, Zinkblech und Pappe wsammen zu
verwenden. Solche Bauweise wird ihn dann anmuten etwa
wie eine Aufarbeitung verlegener alter Restbestände des Bau
t1Jateria1ienhändlers.

Ermessen Sie, welche ungeheuren Werte in der Gebäude
substanz unseres reichen Bezirkes testgelcgt werden, und Sie
werden mit mir die Ansicht teilen, dal  aJle freien Kräfte sich
vereinen müssen, die neue entstehende Substanz besser und
vollwertiger :r:u gestalten. Nützen Sie die einflußreiche bevor
zugte Stellung, zu der Sie durch das Vertrauen Ihref BÜfger
berufen, dazu, dies köstliche Gut so zu hegen und zu pflegen,
daß die Gesamtheit unserer Städte, daß unser verkehrsreiches
Oberschlesien nicht allein in kommunalen, verkehrstechnischen
und gesundheitlichen Einrichtungen, sondern auch in schön
heitlicher und städtebaulicher Hinsicht hinter andefen Bezirl{Cn

Farbe und Baukunst.

G elegentlich einer Versamm1ung der engUschen "Socidy ofArchitects" hielt Professor Rimington einen beachtens
werten Vortrag über die Farben in der Baukunst vom künst
Jerischen Standpunkt, welchem die nachstehenden Ausführungen
entnommen sind.

Sämtliche bei Aufführung von Bauten verwendeten Stoffe
besitzen Farbe und wenn ""ir nicht unsere Häuser ganz schwarz
oder weiß anstreichen, muß jedes Gebäude entsprechende
farben aufweisen. Es ist zweifeJlos, daß der Eindruck oder
die Wirkung irgend einer baukünstlerischen Schöpfung, welche
in bezug auf Verhältnisse, äußere form und auch in' bezug
auf die Ausführung im Einzelnen vollkommen gelungen sein
kann, vollständig zerstört werden kann durch schlechte Ver
teilung der Farben, durch unkünstlerisch farbige Hervorhebung
unwichtiger Teile oder durch rohe und unangenehm wirkende
Farbengegensätze. Anderseits kann eine gut abgestimmte und
zarte Farbe, selbst wenn sie so zart ist, daß sie kaum als
Farbe wahrgenommen wird, die Anziehungskraft und den Reiz
eines Gebäudes außerordentlich erhöhen. Wie vide Gebäude
verlieren an Wert durch allzu starke Gegensätze in bezug auf
die verwendeten Baustoffe oder in bezug auf die Farbe ihrer
Außenseiten. Die Natur, wenn sie sich selbst überlassen bleibt
und wenn man ihr genügend Zeit läl t, hat das Bestreben,
diesc schroffen Gegensätze betreffs der Farben übereinstimmend
zu gestalten ulld sie durch Verwitterung oder Oxydation zu
mildern. Wir 'lei absäumen es leider meistens von der Natur
zu lernen. fdst jede höhere Kunst erstrebt Einfachheit, welche
aber trotzdem voll von Mannigfaltigkeit ist. Genau dasselbe
finden wir wieder in der Natur, wenn sie gerade die schönsten
Wirkungen (;'rzeugt. Alle unserC Anschauungen beruhen mehr
oder weniger auf der Beobachtung der Natur und wenn wir
uns Mühe geben von ihr zu lernen, so werden wir erkennen,
daß dieselbe gerade die großen farbenwirkungen mittels farben,
welche sich nur wenig von einander unterscheiden, erzielt und
daß sie sich nicht scheut, Spielarten derselben farbe zusammen
zu bringen und trotzdem die besten Wirkungen erzeugt. Sie
zeigt unS beispielsweise einen Raum mit vielen und verschie
denen Tönungen von Grün, oder Im Herbst unzählige Farben
schattierun cn von BlafSgclb und Orange, welche zu einem
Ganz:en verdnigt eine herrliche Gesamtwirkung ergeben.

Der Kunstverständige wird auch in anderer Hinsicht an
einem Bauwerk, wenn es auch sonst tadellos ausgeführt Ist, in
bezug auf die Farbe der Außenflächen oft keinen Gefallen
finden. Diese Farbe wird nämlich zuweilen in Folge der Be
schaffenheit der Oberf!ächen einen toten und matten Eindruck
machen. Man könnte vie:Jeicht behaupten, daß ein äußeres
Gefüge besonders dort erforderlich ist, wo die verwendeten
Baustoffe an sieh selbst keine große Verschiedenheit in bezug
auf Farbe aurweisen. Wenn ein Stein vollkommen gleich
förmig ist, ohne jede Körnung oder Streifen, sowie ohne andere
Abweichungen betreffs der Färbung, dann dürfte das äußere
Gefüge desselben sich immerhin noch wirkungsvoll verwerten
lassen. Man muß hierbei im Al,1ge behalten, daß ein Stoff mit
beispielsweise rau her Oberfläche besonders die Fähigkeit be
sitzt, zurückgeworfene Lichtstrahlen aufzufangen, welche mit
vom Himme!, der Straße, von Gebäuden, der Landschaft, dem
Wasser oder anderen nahegelegenen Gege11ständen herrührenden
farben angefüllt sind.

Einförmigkeit Heße sich bei manchen Gebäuden vermeiden,
wenn der Baumeister es verstände, die ricbtigen farben zu
wählen. In manchen fällen wäre es zu empfehlen, weniger
Verzierungen an einem Gebäude anzubringen, dafür aber ge
eignete Farben anzuwenden. Man kann tatsächlich häufia
durch richtige Benutzung von farben mit geringeren Koste
ein gefälligeres Aussehen erzielen.

Dieselben Grundsatze lmd Anschauungen wie filr das
Äußere von Gebäuden gelten aber auch für das Innere. Hier
steht dem Baumeister eine bei weitem größere Auswahl von
Mitteln zur Verfügung; er besitzt Anstrichfarben, Beizen,
Wasserfarben, er kann Mosaikarbeiten, Vergoldungen an
bringen; el' kann Flächen der verschiedensten Art schaffen und

(forts.etwng Seite 5()4)
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) ::::::::=---{ Sommerhaus. ) =!
Architekt friedr. Wilh. ßiermann in Crefeld.

D as Gebäude ist für einen Architekten bestimmt, dessenWirkungskreis sich auf eine in der Nähe gelegene Groß.
stadt erstreckt. Es dient ihm in den Sommermonaten als
Wohnort und infolge seiner günstigen Lage mitten im Walde
als Stätte der Erholung von den Lasten und Sorgen, die
sein Beruf mit sich bringt

Man gelangt über einen Vorplatz und durch einen
kleinen Vorraum, der a1s Windfang dient und mit der Kleider
ablege zusammenhängt, zur Diele, die durch eine Sitzecke
v..'ohnlich ausgestattet ist. An die Diele fügt sich das Wohn
zimmer und weiter das Speisezimmer. Beiden Räumen ist
eine breite Plattform vorgebaut, die die Wohnung mft dem

Garten verbindet und reichlich Raum für Sitzplätze im freien
bietet.

Ein Nebenflur unter der Treppe besitzt Türen zum
Speisezimmer, zur Küche mit Speisekammer und i\nrichtc
raum und zur Kellertreppe. Die KÜche besitzt auel, einen
Hofausgang mit Vorplatz.

In dem ausgebauten Dachgeschosse sind die Schlaf
räume und das Bad untergebracht. Der hell beleuchtete
Vorplatz, dem eine Hauslaube (Loggia) vorgelegt ist, ist :i!s
frühstiicksraum bestimmt.

Die äußere Durchbildung des Häuschens ist schlicht aber
gefällig und seiner Lage und Zweckbestimmung entsprechend.
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unter der großen Anzahl der ihm zur Verfügung stehenden
f.arben answählen. Selbstverständlich ist die Güte der Farbe
auch von Wichtigkeit und infolgedessen sollte er auch nur
dIe besten Sorten verwenden. Diesen Punkt möchte besonders
auch der Maler stets beherzigen.

Ohne Farbeng gensätze ist es bei der Malerei unmöglich:
HeIligkeit, - und sehr schwer: eine farbe in ihrer vollen
Wirkung zum Ausdruck zu bringen. Der Ma!er muß sich aber
dabei sehr hüten, ins Übertriebene zu geraten. Man kann
sagen: Es ist das Zeichen eines schlechten Künstlers wenn er
bei jeder Gelegenheit, Farbengegensätze zur Anwendung bringt;
es ist bekanntlich sehr leicht solche zu erzielen. Dagegen
ist es sehr schwer, solche richtig anzuwenden und erfordert
dies ein sorgfältiges Beobachten und Erproben seitens desBaukunstIers und des Malers. I. P.

Verschiedenes.
Technisches.

Bekämpfung des Straßen taubes. In der letzten Sit
zung des Deutschen VereiJls für öffentJiche Gesundheitspf!ege
in Berlin berichtete der Direktor der Berliner städtischen Straßen
reinigung, Baurat Szalla, gelegentlich eines Vortrages über den
Straßenstaub und seine Bckämpfun  auch über die
Resultate der in Bcrlin angestellten Versuche mit Staubbinde
mitteln, soweit sie sich auf Asphaltpflaster beziehen. Dem Be
richt der "Voss. Zt,g." ist fo!gendes zu entnehmen: Während
früher die Versuche mit Vestrumit, einem öligen Staubbinde,
mittel, negativ wurden sie 1907 und 1908 mit einem
verbesserten Öl aufgenommen und erR;aben ein zu
friedensteIlendes Resultat, indem keine Verkehrsstörungen eill
traten, der Straßenstaub nicht lästig wurde und anscheinend
auch die Reparaturkosten geringer wurden: dabei stellten sich
die Kosten fur den Quadratmeter nur auf g . Auf GrUlld
dieser Versuche sind in diesem Jahre zwei MiHionen Quadrat
meter l11it Vestrmnit behandelt worden, ohne daß K1agen cr
hoben wurden, oder daß das fehlen der Sprungwagen vermilH
'wurde. t:s fehlte daR;egen noch ein Mittel zur Bindung des
Staubes im Winter, wo das Öl nicht verwcndbar ist. Mit gutem
Erfolge \Nurde ChlonnaRnesiumlauge in verdünnten Lösungen
benutLt, \\odurch einerseits das Eis und der Schnee aufgetaut
wurde, so daß es bröck1!g wird und leicht mit dem Stoßeisen
abgestoßen werden kann, ohne daß durch Verwendung dieser
Lauge eine Eisbahn auf der Straße entsteht, andererseits d!;:r
Straßenstaub so gebunden wird, daß die Kehrmaschine funktio
nieren kann.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Ein Mißstand beim neuen Grut1dstücksstempel.

!';ach den im Plane der Reichsfinanzreform vom Reichstage
gcfaMen Besch!üssen, die inzwischen Gesetzeskraft erhalten
haben, wird bei aI!cn Veräußerungsgeschäften - Kaufverträgen,
Auflassungen usw. -, welche Immobilien und Immobiliarrechte
betreffen, ein Reichsstempel in Höhe VOJl 1/3 vom Hundert er
hoben. Dieser Stempel verdoppelt sich bis zu dem Zeitpunkt,
in welchem das Reichsgeset7 über die Wertzuwachssteuer in
Kraft tritt, so daß also zur Zeit der Stempel 2/3 vom Hundert
beträgt. Von dem Stempel befreit sind gewisse Arten von
Immobiliarveräußerungsverträgen, wie z. B. Gutsübergabever
trage zwischen Eltern und Abkömmlingen und wenige andere
Verträge. Der Stempel ist binnen zwei Wochen von dem Tage
Zll entrichten, wo die Stempelpflicht entstanden ist, die Ur
kunde wird stempe!pflichtig mit der Aufnahme durch den zu
ständigen oder der Vorlage vor dem zuständigen Beamten.
Betreit sind ferner Verträge, bei welchen der Wert von be
bauten Grundstücken den Betrag von 20000 dft und bei un
bebauten von 5000 ,it nicht Übersteigt, wenn der Erwerber
weder Güterhänd!er ist noch ein steuerpflichtiges Einkommen
von über 2000  ;jt hat. Diese Befreiungen geschehen aber
nur auf A Tl t I' a g und die Voraussetzungen der Befreiung sind
dem protoko!!ierenden Beamten nachzuweisen, wonach der An
trag in die Urkunde aufzunehmen ist.

Diese Antragspflicht stellt nun für die Praxis einen recht
erheblichen Mißstand dar, denn d:l.s große Publikum ist mit
den vielseitigen gesetzlichen Vorschriften nicht so vertraut, UI11
Über diese seine Verpflichtung ohne weiteres unterrichtet zu

sein, andererseits fehlt aber jegliche Vorschrift, ob der proto
kollierende Beamte berechtigt ist, (verpflichtet ist er jedenfa!1s
nicht), die Parteien auf den Antrag aufmerksam zu machen.
In der Praxis wird sich daher wohl kein gleichmässiges Ver
fahren ergeben. Macht der Beamte die Parteien auf das Recht
der Antragstellun  aufmerksam, dann wird natürlich der An
trag gestel1t, tut er es nicht, dann unterbleibt die Antrag
steIlung, weil das Publikum die Vorschrift nicht kennen wird.
Es wird also in den einzelnen Amtsgerichtsbezirken ein ver
schiedenartiges Verfahren beobachtet werden, je nachdem der
Beamte belehrend dem publikum gegenüber tritt oder nicht.
Hieraus schon ergibt sich, daß die Befreiung von einem Antrag
nicht hätte abhängig gemacht werden dürfen.

WeUhewerll.
Bremen. Zur Erlangung von Entwürfen für ein Altländer

Bauernhaus, ein ländliches Wohnhaus und ein Arbeiterwohn
haus für das Altländer Gebiet wird von dem Kreisausschuß Jork
unter Mitwirkung des "Vereins für niedersächs!sches Volkssturn"
in Bremen für deutsche Architekten hiermit ein Wettbewerb mit
Frist bis zum 10. Januar 1910 ausgeschrieben. Es gelangen
drei Preise von 3 000, 2000 und 1 000 -At nebst je einer P!a
kette des "Vereins für niedersächsisches Volkstum" zur Vertei.
lung. Das Preisrichteramt haben u. a. E. Högg  und H. Wagner.
Bremen Übernommen. Das nur 14000 ha große "Alte Land"
treibt Obstbau, Wiese- und Weidewirtschaft ; Pferde- und Rinder
zucht sind bedeutend. Das Altländer Bauernhaus verrät friesisch.
holländische Abstammung und zeigt in dem farbenfrohen An
strich und den reichen Steinmustern der fachwerkfelder seiner
Häuser Vorliebe filr das Lebhafte. Die gewünschten Entwürfe
sollen in ihrer Raumordnung den ortsüblichen Gewohnheiten
entsprechen. für das Bauernhaus ist ein mittelgroßer Hofbetrieb
mit 3-4 Pferden und 5-15 KÜhen, Schweinen usw. voraus
zusetzen. Das Wohnhaus soll 5 Wohnräume nebst Zubehör
haben, das Arbeiterhaus kann auch als Schiffer- oder fischer
haus gedacht und für 1 oder 2 Familien eingerichtet werden.
Die überlieferten Grundrißtypen sind beizubehaltel1, soweit es
mit der heutigen Wirtsehaft  und Wohnweise vereinbar ist, sonst
aber zeitgemäß weiter zu entwickeln. Das Äußere sol1 sich ohne
äußerliche Nachahmungen an die Bauart des "Alten Landes"
anschließen. fachwerk ist nicht anzuwenden, massive Be
dachung vorzusehen und Strohdach in Varianten vorzuschla!!en.Zeichnungen 1: 1 00.  .

Rechtswesen.
h. Das neue Gesetz über den unlauteren Wettbe

\Verb. Das am 1. Oktober d. I. in Kraft getretene Ge set z
über den unlauteren \Vettbewerb enthält u. a. ill seinen
@@ 12 und 18 auch für das Baugewerbe interessante Bestim
mungen. Der @ 12 enthält das viel erörterte Bestechungs,
verbot (Bekämpfung des Schmiergelder unwesens).
@ 12 bedroht mit Gefängnisstrafe bis zu einem lahr oder mit
Geldstrafe bis zu 5000  ,ft, bezw. mit beiden Strafen den
jenigen, der im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett
bewerbes dem Angestellten oder Beauhragtcn eines geschäft.
lichen Betriebes Geschenke oder andere VorteiJc anbietet ver
spricht oder gewährt, um dadurch unlauteres Verh lten
des Angestellten oder Beauftragten (dieser vie!um
strittene Passus setzt also ein betrügerisches Vorgehen des An
gestellten voraus) bei dem Bezuge von Waren oder gewerb
lichen Leistungen eine Bevorzugung für sieh oder einen Dritten
zu erlangen. Die gleiche Strafe trifft auch den AngestelHen
odel' Beauftragten, Nehmen wir also den fall an, der Leiter
eines Baues bevorzugte einen Lieferanten, der ihm dafür Vor
teile irgend welcher Art gewährte und schädigte dadurch
seinen Auftraggeber, so würde er sowohl wie der Lieferant s ch
nach @ 12 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
strafbar machen. Der {:} 18 betrifft den Verrat von Geschäfts
geheimnissen. Nach ihm wird mit derselben Strafe wie Im
{:} 12 belegt, wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anver
trauten Vorlagen oder Vorschritten technischer Art, insbesondere
Zeichnungen, Modelle, Schablonen u. dgl. zu Zwecken des
Wettbewerbs unbefugt verwertet oder an andere mittel1t. Der
Verrat von Geschäftsgeheimnissen wurde schon nach dem
alten Gesetz geahndet, jetzt sind die Strafbestimmungen ver
schärft und - eben durch den {:} 18 -- das davon getroffene
Gebiet bedeutend erweitert worden.


